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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.08.1979

Norm

ABGB §830 A

ABGB §841

ABGB §843 A

Rechtssatz

Wenn zwei keine wirtschaftliche Einheit darstellende Liegenschaftsteile in einem Grundbuchskörper zusammengefaßt

sind und einer natural geteilt werden kann, ist das Begehren auf gerichtliche Feilbietung der gesamten Liegenschaft

unzulässig, wenn sich aus der getrennten Behandlung auch keine Verminderung des Wertes beider Teile ergibt.
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